Muster-Dienstvereinbarung: Bekämpfung von Suchtgefahren
Zwischen der Dienststellenleitung und der Beschäftigtenvertretung wird folgende Dienstvereinbarung zur Bekämpfung von Suchtgefahren geschlossen:
Präambel
Suchtkrankheiten führen zu erheblichen oder sogar lebensbedrohenden gesundheitlichen Störungen. Die Dienststellenleitung und die Beschäftigtenvertretung wollen mit dieser Dienstvereinbarung entsprechenden Schäden gemeinsam vorbeugen.
§ 1 Geltungsbereich
Die Dienstvereinbarung gilt für die Beschäftigten im Betrieb. Sie regelt den Umgang mit suchtgefährdeten oder suchterkrankten Beschäftigten.
§ 2 Zweck
Mit dieser Dienstvereinbarung werden folgende Zwecke verfolgt:
■ größtmögliche Gewährleistung der Sicherheit am Arbeitsplatz
■ Sicherstellung eines geordneten Betriebsablaufs
■ Aufklärung über Suchtgefahren
■ Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit von Suchtgefährdeten und -kranken
■ Aufstellung einer Handlungsanleitung für Vorgesetzte von suchtgefährdeten und -kranken Beschäftigten
§ 3 Bestellung eines Suchtbeauftragten
Um möglichst viele präventive Maßnahmen ergreifen zu können und diesen das notwendige Gewicht zu verleihen, wird im Betrieb ein Suchtbeauftragter oder eine Suchtbeauftragte bestellt. Bei Bedarf wird eine Arbeitsgruppe „Sucht“ gebildet.
§ 4 Aufgabe des Arbeitgebenden und des Beschäftigtenvertretung
Es ist Aufgabe der Dienststellenleitung und der Beschäftigtenvertretung, die Gefährdung von Leben und Gesundheit der Beschäftigten sowie die Belästigung durch Kollegen, die Suchtmittel konsumieren, zu unterbinden.
§ 5 Vorgehen gegenüber Suchtgefährdeten oder Suchtkranken
Zeigen sich bei Beschäftigten Verhaltensweisen und Umstände, die auf eine Suchtgefährdung oder -erkrankung hindeuten – etwa starke Leistungsschwankungen, kurzfristige Krankmeldungen, Alkoholgeruch, sprachliche Auffälligkeiten −, wird der oder die Suchtbeauftragte die Beschäftigten zunächst zu einem Gespräch bitten. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird die betreffende Person über mögliche Gegenmaßnahmen aufgeklärt, etwa einen Entzug, der auch ambulant stattfinden kann. Zudem wird in dem Gespräch die Gefahr einer krankheitsbedingten Kündigung deutlich gemacht.
§ 6 Vorgehen nach erfolgreicher Behandlung
Hat der oder die Betroffene eine entsprechende Therapie oder Behandlung erfolgreich durchgeführt, wird mit der Dienststellenleitung vereinbart, wie er oder sie in den Betriebsablauf eingegliedert
werden kann. Erklärt die betroffene Person ihr Einverständnis, können die unmittelbaren Kollegen und Kolleginnen auf die Situation hingewiesen werden. Diese müssen zur absoluten Geheimhaltung angehalten werden.
§ 7 Wiedereinstellung entlassener Arbeitnehmender
Haben bereits entlassene Suchterkrankte erfolgreich eine Therapie abgeschlossen, entscheidet die Dienststellenleitung über eine mögliche Wiedereinstellung der Entlassenen.
§ 8 Inkrafttreten und Beendigung
Diese Dienstvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. Sie kann einseitig durch Kündigung mit einer Frist von … Monaten jeweils zum Jahresende oder einvernehmlich durch Aufhebung zu jeder Zeit beendet werden. Bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden neuen Dienstvereinbarung gilt sie fort.
§ 9 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in diesem Fall umgehend Verhandlungen aufzunehmen, um die unwirksame oder ungültige Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen.
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